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Brixen, den 21.01.2019

Online-Meldung bei Sanierungen

Sehr geehrter Kunde,

Mit dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2018 wurde die Pflicht einer neuen Meldung auch auf
„normale“ Sanierungen und Wiedergewinnungsarbeiten eingeführt, die eine Energie-
einsparung bewirken.
Dazu zählen auch die elektrischen Haushaltsgeräte, welche im Zusammenhang mit einer
Sanierung über dem „Möbelbonus“ abgeschrieben werden.
Die Meldung ist in elektronischer Form an die italienische Energiebehörde ENEA zu
übermitteln.
Mit 21. November hat die ENEA nun die Plattform online gestellt, um die vorgeschriebenen
Meldungen vornehmen zu können.

Für die Bauarbeiten, welche zwischen 1. Jänner 2018 und 21. November 2018
abgeschlossen wurden muss die Meldung innerhalb 19. Februar 2019 erfolgen.
Für Bauarbeiten mit Fertigstellung nach 21. November 2018 muss die Meldung innerhalb
90 Tagen ab Abschluss der Arbeiten eingereicht werden.

Die neue Meldung hat über ein eigenes Portal der ENEA zu erfolgen:
https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp

Für die Einreichung der Meldung kann man sich entweder selbst als Bauherr auf der Seite
der Enea registrieren oder die Meldung über einen Techniker erstellen lassen.
Es werden in der Meldung verschiedene technische Angaben zum Gebäude, zu den
Maßnahmen und den Dämmwerten verlangt. Die erforderlichen Daten und Informationen
erhält man meist vom Lieferant oder Installateur.

Die ENEA hat einen Leitfaden für die Übermittlung der Daten herausgegeben. Dieser ist
unter http://www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf einsehbar.

Anbei eine Liste der von der ENEA angeführten Maßnahmen, für welche die Meldung
erforderlich ist:

An unsere Kunden
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Mit freundlichen Grüßen
Psaier Geier Partner


